
Der Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschuss beschließt, über die Angelegenheit in 
seiner nächsten Sitzung erneut zu beraten. Die Verwaltung wird beauftragt, neue 
Beschlussvorlagen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Ortsbesichtigungen zu 
formulieren. 
 


